


A N T R A G
auf Übernahme einer Bürgschaft durch die
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Wiener Kreditbürgschaftsgesellschaft m.b.H.


	Kreditart / Höhe:
	
	Investitionskredit
EUR 100.000,- bis EUR 560.000,-


	Haftungsumfang:
	
	60 % bis 80 % bis zu einer Kredithöhe von	EUR 350.000,-

50 % bis 70 % bis zu einer Kredithöhe von 	EUR 400.000,-

50 % bis 60 % bis zu einer Kredithöhe von 	EUR 466.000,-

bis zu 50 % bis zu einer Kredithöhe von 	EUR 560.000,-


	Laufzeit:
	
	Maximal 10 Jahre


	Kosten:
	Bearbeitungsentgelt:
	1% des verbürgten Kredites

	
	Bürgschaftsprovision:
	1% p.a. (antizipativ) des verbürgten Kredites

	
	Änderungsentgelt:
	EUR 150,-

	
	
	

	Antragsbeilage:
	1.  

1.  
	Bankinternes Kreditreferat 
(Kreditprüfungsbericht bzw. Kreditantrag)
Einreichung ausschließlich über das Kreditinstitut




	KREDITNEHMER

	

	Firmenwortlaut / Name:
	Firmenbuch-Nr. / Geburtsdatum:

	              
	             

	Branche:
	Beschäftigte VOR Projekt:

	              
		              

	Betriebsgegenstand:
	Beschäftigte NACH Projekt:

	              
		              

	Geschäftsanschrift:
	Kontaktdaten / Telefonnummer:

	              
	              

	Wohnadresse:
	

	              
	



	MITVERPFLICHTETE
	

	Firmenwortlaut / Name:
	Firmenbuch-Nr. / Geburtsdatum:

	              
	              

	Wohn- / Geschäftsanschrift:
	Kontaktdaten / Telefonnummer:

	              
	              



	KREDITMODALITÄTEN DES KREDITINSTITUTS
	

	Kredithöhe:	EUR                  
	Kreditlaufzeit:	              

	
	Zinssatz:	              



	Rückzahlungsmodalitäten:
	              

	Sicherheiten:
	               %-Haftung der WKBG
              

	Verwendungszweck:
	              



	IV.   ERKLÄRUNG DES ANTRAGSTELLERS UND DER MITVERPFLICHTETEN

Ich (wir) anerkenne(n) die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Österreichischen Kreditinstitute in der jeweils geltenden Fassung und verpflichte(n) mich (uns) zur strikten Einhaltung der  in den jeweils gültigen Bürgschaftsrichtlinien der Wiener Kreditbürgschaftsgesellschaft m.b.H. enthaltenen Bestimmungen, welche mir (uns) vor Antragsstellung ausgehändigt wurden. Mir (uns) ist bekannt, dass eine Verletzung der sich aus den erwähnten Richtlinien und dem Kreditvertrag ergebenden Pflichten des Kreditnehmers, die Kündigung des Kredites nach sich ziehen kann. 

Ich (wir) nehme(n) zur Kenntnis, dass an Kosten für die Bürgschaftsübernahme an die Wiener Kreditbürgschaftsgesellschaft m.b.H. je nach Produkt ein einmaliges Bearbeitungsentgelt bis zu 2% des verbürgten Kredites (sie wird bereits bei Erstellung des Haftungsanbotes fällig) sowie eine laufende Bürgschaftsprovision i.H.v. 0,5% bis 4% je nach Produkt/Variante des am 1. Jänner eines jeden Jahres aushaftenden, verbürgten Kredites samt Zinsen und Kosten zu entrichten sind. Die Bürgschaftsprovision wird jeweils im Vorhinein am 1. Jänner eines jeden Jahres fällig. Bei Betriebsmittelkrediten erfolgt die Berechnung der Bürgschaftsprovision zum Jahresbeginn vom jeweiligen Kreditrahmen. Ebenso ist bei nicht oder nur zum Teil ausgenutzten Investitions- bzw. Abstattungskrediten zur Berechnung der Bürgschaftsprovision zu Jahresbeginn der gesamte verfügbare Kreditrahmen heranzuziehen. Die Details der Verrechnung bzw. unterjährige Berechnung sind im Bürgschaftsanbot festgelegt. Das perzentuelle Ausmaß der übernommenen Bürgschaft ist für die Kostenberechnung (einmaliges Bearbeitungsentgelt und laufende Bürgschaftsprovision) ohne Belang (Berechnungsgrundlage ist demnach der volle Kreditbetrag). Darüber hinaus ist ein Bearbeitungsentgelt von EUR 150,--  für jede beantragte Änderung des Kredit- bzw. Bürgschaftsverhältnisses zu entrichten. Diese Gebühr wird mit der Vorschreibung durch die Gesellschaft fällig. Ich (wir) ermächtige(n) mein (unser) Kreditinstitut, die vorerwähnten Kostenbeträge zu meinen (unseren) Lasten an die Gesellschaft zu überweisen.

Ich (wir) bin (sind) darüber informiert, dass die Wiener Kreditbürgschaftsgesellschaft m.b.H. berechtigt ist, auch für bestehende Bürgschaftsverträge die laufende Bürgschaftsprovision für die Folgejahre zu ändern und im Falle der vorzeitigen Beendigung des Kredites bzw. Bürgschaftsverhältnisses ein Kündigungsentgelt in Höhe von 2% des zum Zeitpunkt der vorzeitigen Kreditrückzahlung aushaftenden Kreditbetrages einzufordern.

Ich (wir) erkläre(n) mich (uns) ausdrücklich damit einverstanden, dass das den Antrag entgegennehmende Kreditinstitut der Wiener Kreditbürgschaftsgesellschaft m.b.H. die von dieser verlangten Auskünfte über meine (unsere) persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse erteilt und mich (uns) betreffende Kreditreferate und Prüfungsberichte sowie alle sonstigen Informationen über meine (unsere) Firma und die Mitverpflichteten vollinhaltlich Ihnen zur Verfügung stellt. Weiters stimme(n) ich (wir) einer jederzeitigen Überprüfung meiner (unserer) wirtschaftlichen Situation in Form einer Bucheinsicht und Betriebsbesichtigung durch die Wiener Kreditbürgschaftsgesellschaft m.b.H. zu.

Ich (wir) erkläre(n) mich (uns) ausdrücklich damit einverstanden, dass die übergebenen Unterlagen, sonstige Informationen über meine (unsere) Firma und die Mitverpflichteten sowie die Ergebnisse Ihrer Prüfung an die im Rahmen dieses Projektes involvierten Institutionen (insbesondere Banken) bzw. seitens dieser Institutionen an Ihre Gesellschaft bzw. die Firmengruppe der WKBG (WKBG, KABAG und WRKF) weitergereicht werden (insbesondere firmenrelevante Daten, Ratingergebnisse, Vermögensinformationen etc.). Darüber hinaus ermächtige (n) ich (wir) Ihre Gesellschaft sowie die angeführten Institutionen ausdrücklich für die Dauer eines Bürgschaftsverhältnisses bzw. bis zur endgültigen Abdeckung aller unserer Verpflichtungen zwischen mir (uns) und Ihrer Gesellschaft, sämtliche mich (uns) betreffende Informationen auszutauschen (somit Befreiung vom Bankgeheimnis).

Ich (wir) versichere(n) hiermit, dass die vorstehenden und in den Beilagen enthaltenen Angaben in allen Punkten der Wahrheit entsprechen.

Alle durch die Bearbeitung dieses Antrages entstehenden Kosten gehen zu meinen (unseren) Lasten, auch für den Fall, dass aus irgendwelchen Gründen der Kredit nicht bewilligt wird oder zustande kommt.

Ich (wir) bin (sind) darüber informiert, dass die beantragte Bürgschaftsübernahme eine Förderung darstellt die der „de-minimis-Regelung“ der EU unterliegt, welche besagt, dass derartige Beihilfen ohne gesonderte Genehmigung der Europäischen Kommission bis zu einem Gesamtbetrag von EUR 200.000,-- innerhalb von 3 Jahren erhalten werden können. Ich (wir) bestätige(n) hiermit, dass der gegenständliche Antrag diese Regelung nicht überschreitet.

Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle aus der Bürgschaftsübernahme sich ergebenden Ansprüche ist Wien.



	…………………………………………………………
	………………………………………………………….

	(Firmenmäßige Fertigung des Antragsstellers)
	(Firmenmäßige) Fertigung der Mitverpflichteten

	
	

	Wien, am
	              
	

	
	

	ERKLÄRUNG DES KREDITINSTITUTES

	

	Unter der Voraussetzung, dass die Wiener Kreditbürgschaftsgesellschaft m.b.H. eine Ausfallsbürgschaft im oben beantragten Ausmaß übernimmt, sind wir bereit, dem Antragsteller einen Kredit zu den genannten Bedingungen zu gewähren.



	Wien, am
	               
	…………………………………………………………..

	
	(Fertigung durch das Kreditinstitut)
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